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Gemeinde Rennau
Verwaltungsvorlage Vorlagen-Nr.: 016/25

Fachbereich: Bauen und Ordnung Datum: 24.01.2025
Tagesordnungspunkt

Abschluss von OD-Vereinbarungen für die Ortsdurchfahrt der Landesstraße L 294 und
L 297 in Rennau und Rottorf
Vorgesehene Beratungsfolge: Beschluss

geändert Abstimmungsergebnis

Datum Gremium Status Ja Nein Ja Nein Enth.

19.02.2025 VA Rennau nö
12.03.2025 GR Rennau ö

Finanzielle Auswirkungen Verantwortlichkeit

Ergebnishaushalt ☐ Kosten keine EUR gefertigt: Gemeinde-
direktor:

Finanzhaushalt ☐ Produkt
gez. Nitsche gez. Nitsche

Kostenstelle Sachkonto

Ansatz EUR verfügbar EUR (Nitsche) (Nitsche)

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Rennau beschließt, die vorgelegten OD-Vereinbarungen für
die Landesstraßen L 294 und L 297 für die Ortsdurchfahrten (OD) in Rennau und Rottorf mit
dem Land Niedersachsen abzuschließen.

Der Verwaltungsausschuss bereitet die Beschlussfassung entsprechend vor.

Sach- und Rechtslage:

Für die Ortsdurchfahrten im Zuge der Landesstraßen L 294 und L 297 in Rennau und Rottorf
besteht aktuell lediglich die OD-Vereinbarung aus dem Jahr 1978. Diese in die Jahre gekom-
mene Vereinbarung soll durch die vorgelegten OD-Vereinbarungen ersetzt werden. Die OD-
Vereinbarungen regeln die straßenrechtlichen Rechte und Pflichten zwischen dem Land Nie-
dersachsen und der Gemeinde Rennau als jeweils zuständige Straßenbaulastträger in den
Ortsdurchfahrten Rennau und Rottorf für den Verlauf der Landesstraßen L 294 und L 297. Der
Wasserverband Vorsfelde und Umgebung (WVV) zeichnet die Vereinbarungen mit, da der
WVV Betreiber der Abwasseranlagen ist und das auf den Landesstraßen anfallende Regen-
wasser in die Kanalisation des WVV eingeleitet wird. Die OD-Vereinbarung soll zudem neu
gefasst werden, da die Zuständigkeiten bisher nicht ausreichend geregelt sind, bzw. es noch
gar keine Regelung für die Regenwasserentwässerung mit dem Wasserverband Vorsfelde und
Umgebung gibt. Es wird empfohlen beide Vereinbarungen abzuschließen

Anlagen:

 Entwurf der OD-Vereinbarungen für die Ortsdurchfahrten in Rennau und Rottorf
 Bisherige OD-Vereinbarung aus dem Jahr 1978



Zwischen 
 
dem Land Niedersachsen, vertreten durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel, nachstehend „Straßenbauverwaltung“ genannt, 
 
und 
 
der Gemeinde Rennau, vertreten durch den Bürgermeister und den Gemeindedirektor, nachste-
hend „Gemeinde“ genannt, 
 
und 
 
dem Wasserverband Vorsfelde und Umgebung, dieser vertreten durch die Geschäftsführung, 
nachstehend „Wasserverband“ genannt, 
 
 
wird folgende 
 

Vereinbarung 
 
geschlossen: 
 

 
§ 1 

 
Gegenstand der Vereinbarung 

 
1. Die Gemeinde, der Wasserverband und die Straßenbauverwaltung kommen überein, die 

Zuständigkeiten für die Ortsdurchfahrt Rottorf im Zuge der L294 von Station 110-1741 bis 
Station 120-604 festzulegen. 
 

2. Sollten sich die OD-Grenzen im Laufe der Zeit ändern, so sind die neuen Grenzen maßge-
bend für die Vereinbarung. 

 
3. Grundlagen der Vereinbarung sind das Niedersächsische Straßengesetz (NStrG), die Orts-

durchfahrtsrichtlinien (ODR) und die sonst für die Straßenbauverwaltung geltenden Vor-
schriften und Richtlinien. 

 
 

§ 2 
 

Oberflächenentwässerungsanlagen 
 
1. Fahrbahn, Gehweg, und der sonstige Straßenkörper werden wie bisher über Straßenab-

läufe und Anschlussleitungen in den Regenwasserkanal des Wasserverbandes entwässert. 
Soweit die Entwässerungsanlagen im Bereich der Grundflächen der Straßenbauverwaltung 
liegen oder verlegt werden, regeln sich die gegenseitigen Rechte und Pflichten in Bezug auf 
diese Benutzung nach dem dafür bestehenden oder noch abzuschließenden Nutzungsver-
trag. 
Bei einer erforderlichen werdenden Erneuerung des Regenwasserkanals übernimmt die 
Straßenbauverwaltung, nach den zurzeit gültigen OD-Richtlinien (ODR), einen einmaligen 
Beitrag von 233,00 € je lfdm Straße (Zuständigkeit Wasserverband) und einen einmaligen 
Betrag von 744,00 € pro Straßenablaufanschlussleitung (Zuständigkeit Gemeinde).  

 
2. Dem Wasserverband obliegt die Unterhaltung der Regenwasserkanalisation. Die betriebli-

che Unterhaltung der Straßenabläufe (incl. der Reinigung) einschließlich der entsprechen-
den Zuleitungen zum Kanal obliegt der Gemeinde. 

 



3. Die Gemeinde verpflichtet sich, das Straßenwasser für die Straßenbauverwaltung unent-
geltlich in die Regenwasserkanalisation einzuleiten. Der Wasserverband verpflichtet sich, 
das Straßenwasser schadlos abzuführen. 

 
4. Werden nachträglich Maßnahmen an der Anlage wegen normativ oder in allgemein aner-

kannten Regeln der Technik vorgeschriebener Umweltanforderungen erforderlich, so betei-
ligt sich die Straßenbauverwaltung an den Kosten bis zu einem Betrag, den sie bei Durch-
führung einer eigenen Straßenoberflächenentwässerung hätte aufwenden müssen; anfal-
lende Mehrunterhaltungskosten sind damit abgegolten. 

 
§ 3 

 
Straßenbeleuchtung 

 
Die Gemeinde trägt die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. 
 
 

§ 4 
 

Bepflanzung 
 

Die Unterhaltung der Grünflächen und der vorhandenen Bepflanzung obliegt der Gemeinde. 
 
 

§ 5 
 

Baulast  
 
1.  Die Straßenbaulast an den fertig gestellten Straßenteilen richtet sich nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. 
 

2. Es besteht Übereinstimmung, dass die Baulast (Eigentum, Unterhaltung und Verkehrssiche-
rung) an den Gehwegen, den Parkbuchten, den befestigten und unbefestigten Nebenflä-
chen und der Bepflanzung der Gemeinde obliegt. 
 

3. Die Baulast (Eigentum, Unterhaltung und Verkehrssicherung) des Regenwasserkanals ob-
liegt dem Wasserverband. 
 

 
  



 
§ 6 

 
Schriftform 

 
Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 
 
 
 
Gemeinde Rennau Straßenbauverwaltung 

Rennau, den   Wolfenbüttel, den   

 

 

    

Bürgermeister / Gemeindedirektor  Der Leiter der Nieders. Landesbehörde 
  für Straßenbau und Verkehr 
  Geschäftsbereich Wolfenbüttel 
 
 
 
Wasserverband Vorsfelde und Umgebung  

Vorsfelde, den    

 

   

Geschäftsführer des Wasserverbandes Vorsfelde  
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Zwischen 
 
dem Land Niedersachsen, vertreten durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel, nachstehend „Straßenbauverwaltung“ genannt, 
 
und 
 
der Gemeinde Rennau, vertreten durch den Bürgermeister und den Gemeindedirektor, nachste-
hend „Gemeinde“ genannt, 
 
und 
 
dem Wasserverband Vorsfelde und Umgebung, dieser vertreten durch die Geschäftsführung, 
nachstehend „Wasserverband“ genannt, 
 
 
wird folgende 
 

Vereinbarung 
 
geschlossen: 
 

 
§ 1 

 
Gegenstand der Vereinbarung 

 
1. Die Gemeinde, der Wasserverband und die Straßenbauverwaltung kommen überein, die 

Zuständigkeiten für die Ortsdurchfahrt Rennau im Zuge der L294 von Station 90-3688 bis 
Station 110-445 und für die L297 von Station 41-1553 bis Station 41-1746 festzulegen. 
 

2. Sollten sich die OD-Grenzen im Laufe der Zeit ändern, so sind die neuen Grenzen maßge-
bend für die Vereinbarung. 

 
3. Grundlagen der Vereinbarung sind das Niedersächsische Straßengesetz (NStrG), die Orts-

durchfahrtsrichtlinien (ODR) und die sonst für die Straßenbauverwaltung geltenden Vor-
schriften und Richtlinien. 

 
 

§ 2 
 

Oberflächenentwässerungsanlagen 
 
1. Fahrbahn, Gehweg, und der sonstige Straßenkörper werden wie bisher über Straßenab-

läufe und Anschlussleitungen in den Regenwasserkanal des Wasserverbandes entwässert. 
Soweit die Entwässerungsanlagen im Bereich der Grundflächen der Straßenbauverwaltung 
liegen oder verlegt werden, regeln sich die gegenseitigen Rechte und Pflichten in Bezug auf 
diese Benutzung nach dem dafür bestehenden oder noch abzuschließenden Nutzungsver-
trag. 
Bei einer erforderlichen werdenden Erneuerung des Regenwasserkanals übernimmt die 
Straßenbauverwaltung, nach den zurzeit gültigen OD-Richtlinien (ODR), einen einmaligen 
Beitrag von 233,00 € je lfdm Straße (Zuständigkeit Wasserverband) und einen einmaligen 
Betrag von 744,00 € pro Straßenablaufanschlussleitung (Zuständigkeit Gemeinde).  

 
2. Dem Wasserverband obliegt die Unterhaltung der Regenwasserkanalisation. Die betriebli-

che Unterhaltung der Straßenabläufe (incl. der Reinigung) einschließlich der entsprechen-
den Zuleitungen zum Kanal obliegt der Gemeinde. 

 



3. Die Gemeinde verpflichtet sich, das Straßenwasser für die Straßenbauverwaltung unent-
geltlich in die Regenwasserkanalisation einzuleiten. Der Wasserverband verpflichtet sich, 
das Straßenwasser schadlos abzuführen. 

 
4. Werden nachträglich Maßnahmen an der Anlage wegen normativ oder in allgemein aner-

kannten Regeln der Technik vorgeschriebener Umweltanforderungen erforderlich, so betei-
ligt sich die Straßenbauverwaltung an den Kosten bis zu einem Betrag, den sie bei Durch-
führung einer eigenen Straßenoberflächenentwässerung hätte aufwenden müssen; anfal-
lende Mehrunterhaltungskosten sind damit abgegolten. 

 
 

§ 3 
 

Straßenbeleuchtung 
 

Die Gemeinde trägt die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. 
 
 

§ 4 
 

Bepflanzung 
 

Die Unterhaltung der Grünflächen und der vorhandenen Bepflanzung obliegt der Gemeinde. 
 
 

§ 5 
 

Baulast  
 
1.  Die Straßenbaulast an den fertig gestellten Straßenteilen richtet sich nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. 
 

2. Es besteht Übereinstimmung, dass die Baulast (Eigentum, Unterhaltung und Verkehrssiche-
rung) an den Gehwegen, den Parkbuchten, den befestigten und unbefestigten Nebenflä-
chen und der Bepflanzung der Gemeinde obliegt. 
 

3. Die Baulast (Eigentum, Unterhaltung und Verkehrssicherung) des Regenwasserkanals ob-
liegt dem Wasserverband. 
 

4. Die Baulast (Eigentum, Unterhaltung und Verkehrssicherung) an dem Gehweg und der 
Parkbucht auf der Südseite der L294 von Station 110--445 bis Station 110-497 außerhalb 
der OD obliegt ebenfalls der Gemeinde. 
Die bauliche und betriebliche Unterhaltung bzw. Erneuerung der Oberflächenentwässe-
rungsanlage wird analog des §2 dieser Vereinbarung durchgeführt. 

 
  



 
§ 6 

 
Schriftform 

 
Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 
 
 
 
Gemeinde Rennau Straßenbauverwaltung 

Rennau, den   Wolfenbüttel, den   

 

 

    

Bürgermeister / Gemeindedirektor  Der Leiter der Nieders. Landesbehörde 
  für Straßenbau und Verkehr 
  Geschäftsbereich Wolfenbüttel 
 
 
 
Wasserverband Vorsfelde und Umgebung  

Vorsfelde, den    

 

   

Geschäftsführer des Wasserverbandes Vorsfelde  
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